
Art und Maß der baulichen Nutzung

Sondergebiet mit Zweckbestimmung

Bauweise, Baugrenzen

Baugrenze

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Sonstige Planzeichen

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von

Boden, Natur und Landschaft

mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten

0,4
Grundflächenzahl GRZ

abweichende Bauweisea

Verkehrsflächen

Ein- / Ausfahrt

Flächen für die Anpflanzung von Bäumen

und Sträuchern

Sichtdreieck nach RaSt06

Nachrichtliche Übernahme

III

0,8

Geschossflächenzahl GFZ

Anzahl der zulässigen Vollgeschosse

der Stadt Lehrte zu belastende Fläche

Planzeichenerklärung

gemäß Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I Seite 58),

zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802)
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127013 AL1

128013 WL1

129013 EL1

130013 AL1

131013 WL1

132013 EL1

133013 AL1 

134013 WL1

135013 EL1

138001 EL2

136013 AL1

139013 WL1

140013 EL1 bis geb.                 

141001 AL1

142001 WL1

143001 EL1

144001 AL1

145001 EL1 

146001 AL1

147001 EL1

148001 AL1

149001 EL1
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Präambel

Auf Grund des § 1 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) vom

03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des

Gesetzes vom 26. April 2022 (BGBl. I, Seite 674), und des § 84

Abs. 3 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) vom

03.04.2012 (Nds. GVBl., S. 46), zuletzt geändert durch Artikel 7 des

Gesetzes vom 15.07.2020 (Nds. GVBl. S. 244), i.V.m. § 58 des Nie-

dersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom

07.12.2021 (Nds. GVBl. S. 830), hat der Rat der Stadt Lehrte in sei-

ner Sitzung am 13. Juli 2022 diese 1. Änderung des Bebauungs-

planes Nr. 00/36A "Südring / Wiesenstraße" in der Gemarkung

Lehrte mit örtlicher Bauvorschrift, bestehend aus der Planzeichnung

sowie den nebenstehenden textlichen Festsetzungen und bauord-

nungsrechtlichen Bestimmungen, als Satzung gemäß § 10 Abs. 1

BauGB sowie die zugehörige Begründung samt Umweltbericht

beschlossen.

Lehrte, den 08.05.23               L.S. gez. Prüße

........................................

Stadt Lehrte

Der Bürgermeister

Planverfasser

Der Entwurf der Bebauungsplanänderung wurde ausgearbeitet

vom Büro plan : b (Dipl.-Ing. Georg Böttner), Göttinger

Chaussee 166, 30459 Hannover.

Hannover, den 15.07.2022 gez. Georg Böttner

...............................

Planverfasser

Aufstellungsbeschluss

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Lehrte hat in seiner Sitzung

am 29.04.2020 den Aufstellungsbeschluss für die 1. Änderung

des Bebauungsplanes gefasst.

Der Aufstellungsbeschluss ist am 09.05.2020 gemäß § 2 Abs. 1

BauGB ortsüblich bekannt gemacht worden.

Lehrte, den 08.05.23 gez. Prüße

..............................

                                                               Stadt Lehrte

Der Bürgermeister

Öffentliche Auslegung

Der Rat der Stadt Lehrte hat in seiner Sitzung am 23.03.2022 dem

Entwurf der Bebauungsplanänderung und der Begründung samt

Umweltbericht zugestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß

§ 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der öffentlichen

Auslegung wurden am 02.04.2022 ortsüblich bekannt gemacht.

Die Auslegung des Planentwurfes und der Begründung samt

Umweltbericht fand in der Zeit vom 11.04. bis einschließlich 20.05.

2022 im Rathaus der Stadt Lehrte statt. Gleichzeitig wurden die

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit Schrei-

ben vom 30.03.2022 gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt.

Lehrte, den 08.05.23 gez. Prüße

...........................

                                                                 Stadt Lehrte

Der Bürgermeister

Satzungsbeschluss

Der Rat der Stadt Lehrte hat die Bebauungsplanänderung nach

Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB als

Satzung gemäß § 10 Abs. 1 BauGB sowie die Begründung samt

Umweltbericht in seiner Sitzung am 13.07.2022 beschlossen.

Lehrte, den 08.05.23 gez. Prüße

................................

                                                             Stadt Lehrte

Der Bürgermeister

Bekanntmachung / Inkrafttreten

Die Bebauungsplanänderung ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am

01.06.23 in dem Amtsblatt für die Region Hannover Nr. 5 / 2023

bekannt gemacht worden. Die Bebauungsplanänderung ist damit

am 01.06.23 in Kraft getreten.

Lehrte, den 25.07.23 gez. i.V. Bollwein

..............................

                                                              Stadt Lehrte

Der Bürgermeister

STADT  LEHRTE,     REGION HANNOVER

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der Bebauungsplanänderung ist

eine beachtliche Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften oder

sind Mängel des Abwägungsvorganges beim Zustandekommen des Planes

- nicht - geltend gemacht worden.

Lehrte, den ....................

.............................

Stadt Lehrte

Der Bürgermeister

Planunterlage

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte - Maßstab: 1:1000

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Nieder-

sächsischen Vermessungs- und

Katasterverwaltung

Herausgeber: Landesamt für Geoinformation und Landes-

vermessung Niedersachsen,

Katasteramt Hannover

bereitgestellt: Vermessungsbüro Drecoll (ÖbVI), Hannover

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters

und weist die städtebaulich bedeutsamen baulichen Anlagen sowie

Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom Okt. 2019).

Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen

Anlagen geometrisch einwandfrei. Die Übertragbarkeit der neu zu

bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Hannover, den 02.05.23            L.S. gez. Kai Tamms

...............................

Öffentl. best. Verm.-Ing.
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